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Beitragsordnung 
der Studierendenschaft der Hochschule Trier, 
Standort Trier Schneidershof, Irminenfreihof und Paulusplatz 

 
Auf Grundlage des § 107 Abs. 3 Nr. 3 sowie § 110 Abs. 1 Hochschulgesetz (HochSchG) vom 
23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2025 
(GVBl. S. 202), hat das Studierendenparlament der Hochschule Trier, Standort Trier Schneidershof, 
Irminenfreihof und Paulusplatz am 01.12.2025 folgende Beitragsordnung beschlossen, welche nach 
Genehmigung durch das Präsidium der Hochschule Trier am 25.02.2026 hiermit bekannt gemacht 
wird: 

 

 
§1  Die eingeschriebenen und beurlaubten Studierenden der Hochschule Trier leisten je Semes-

ter einen Beitrag an die Studierendenschaft. Die Beitragspflicht entsteht mit der Einschrei-
bung, der Rückmeldung bzw. der Beurlaubung. Der Beitrag wird von der Hochschule Trier im 
Zusammenwirken mit den Organen der Studierendenschaft erhoben und von der Landes-
hochschulkasse kostenfrei eingezogen. 

 
§2 Die Höhe des Betrages wird je Semester wie folgt festgesetzt: 

Beitrag Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 

- Studierende der Hochschule Trier [17,00] € 

- Fernstudierende der Hochschule Trier [12,80] € 

 
§3  Die Beiträge stehen der Studierendenschaft für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 

 
§4 Die Verwaltung der Beiträge erfolgt durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) 

nach Maßgabe des Haushaltsplanes der Studierendenschaft. Im Übrigen gelten die einschlä-
gigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz. 

 
§5   Die Beitragsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentli-

chungsverzeichnis der Hochschule Trier „publicus“ in Kraft. Sie gilt erstmals für das Winter-
semester 2025/2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19.02.2026  
 

Trier gez. Marius Till Heldt 
Präsident des Studierendenparlamentes der 
Hochschule Trier, Standort Schneidershof,  
Irminenfreihof und Paulusplatz 
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